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Strassenreglement der Flurgenossenschaft Heizen, 8854 Galgenen 
KTN 245, Quartierstrassen Heizenstrasse und Rüteliweg 

 
 
 
 
 
1. Allgemeines 
 
Das vorliegende Reglement regelt die einwandfreie, sichere und nachhaltige 
Benützung der Quartierstrassen KTN 245, Heizenstrasse und Rüteliweg inklusive 
Brückenanlage. 
Als öffentlich zugängliche Strassen gelten sowohl auf der Heizenstrasse als auch auf 
dem Rüteliweg das Strassenverkehrsrecht und die Verkehrsregeln. 
 
 
 
2. Zuständigkeit 
 
Der Vorstand der Flurgenossenschaft Heizen ist zuständig für alle Belange von KTN 
245, gemäss den statutarischen Kompetenzen. 
 
 
 
3. Strassenbenützung 
 
 
3.1 Unsachgemässer Gebrauch 
 
Die Strassen sind mit Sorgfalt zu benützen. Bei unsachgemässem Gebrauch bzw. 
übermässiger Belastung der Strasse, hat der verursachende Grundeigentümer, der 
hierzu Anlass gibt, eine vom Vorstand bestimmte Entschädigung zu entrichten bzw. 
den Schaden gemäss den Vorgaben des Vorstandes in Stand zu stellen. 
 
 
3.2 Bauarbeiten, Gewichtsbeschränkung 
 
Bauarbeiten auf den angrenzenden Grundstücken, die die Strassenoberfläche  
KTN 245 betreffen, sind mit dem Vorstand spätestens einen Monat vorher 
abzusprechen; bei Notfällen so schnell wie möglich.  
Insbesondere sind die Vorgaben des Vorstandes bezüglich Kranstellplatz, Mulden-
lagerung, Lastwagenstützen usw. einzuhalten. Die Gewichtsbeschränkung auf KTN 
245 beträgt für alle Motorfahrzeuge 12 Tonnen pro Achse. Allfällige Schäden sind 
vollumfänglich vom Auftrag gebenden Grundeigentümer zu übernehmen. 
Der Vorstand kann von sich aus oder auf Antrag des Grundeigentümers den Zustand 
der Strasse vor und nach den Bauarbeiten zur Beweissicherung dokumentieren. 
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3.3 Verschmutzungen 
 
Verschmutzungen (Erdschollen, Sand, Kies, Unrat u. Ä.), die durch allgemeinen, 
landwirtschaftlichen oder baulichen Verkehr verursacht werden, sind vom 
Verursacher auf eigene Kosten schnellstmöglich und unter Schonung der 
Strassenbelagsfläche zu beseitigen. Der Einsatz von Hochdruckreinigern ist nicht 
gestattet. 
Kommt der Verursacher seiner Verpflichtung nicht nach, kann der Vorstand die 
Verunreinigung auf dessen Kosten entfernen lassen. 
 
 
3.4 Abfluss des Strassenwassers, Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern 
 
Der ungehinderte Abfluss von Regen-/Tauwasser auf der Strassenoberfläche muss 
gewährleistet sein. Jeder an KTN 245 angrenzende Grundeigentümer ist periodisch 
im Bereich seiner Parzellengrenze auf der Strassenoberfläche dafür besorgt, dass 
Pflanzenbewuchs, Pflanzenreste und Schmutz, auch im Bereich der Meteorwasser-
schächte, auf eigene Kosten beseitigt werden. 
Künstlich gesammelte Abwässer aus Gärten dürfen nicht auf die Strasse abgeleitet 
werden. 
Gartenanlagen sind so zu gestalten, dass sie die Strassenbenützung wie auch die 
Strassenbeleuchtung nicht beeinträchtigen. 
Bäume und Sträucher, welche über den vertikalen Bereich der grundbuchamtlichen 
Grundstückgrenze hinauswachsen, sind regelmässig zurückzuschneiden. Sträucher 
dürfen nicht in das Strassenprofil ragen. 
 
 
3.5 Dauerparkieren 
 
Die Strasse ist grundsätzlich freizuhalten, sie darf weder als Park- noch als 
Lagerplatz benutzt werden. 
Es besteht kein grundsätzliches Anrecht Motorfahrzeuge und Anhänger auf KTN 245 
zu parkieren. Für Besuche bzw. Familienanlässe, Arbeiten auf dem Grundstück kann 
das Verbot für maximal 48 Stunden entschädigungslos ausser Kraft gesetzt werden. 
Bei Bedarf und nach Absprache kann der Vorstand gegen eine allfällige 
Entschädigungsgebühr weitergehende Ausnahmen bewilligen. 
 
 
3.6 Immissionen und Sicherheit 
 
Zum Schutz der Quartierbewohner und Kinder wird empfohlen, auf den Strassen mit 
maximal 30 Stundenkilometern zu fahren. Auf eine entsprechende Signalisation wird 
verzichtet. 
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